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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1953

Norm

ABGB §1300 A

Rechtssatz

Wer sich auf fremde Auskunft verläßt, handelt regelmäßig auf eigene Gefahr. Das gilt insbesondere dann, wenn ein

präsumptiver Prozeßgegner die Verantwortung ablehnt und den Fordernden au7ordert, sich an einen Dritten zu

wenden (vgl 1 Ob 13/52).
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